
Information über die weitere Handhabung bei Windelsäcken und 
Müllgebührenzuschüssen ab dem Kalenderjahr 2026 
 
Aufgrund der Rückübertragung der Abfallentsorgung auf den Landkreis Neu-Ulm war 
im Marktgemeinderat Kellmünz a. d. Iller eine Beratung über die Festlegung der wei-
teren Handhabung bei der Inanspruchnahme von Windelsäcken bzw. Müllgebühren-
zuschüssen ab dem Jahr 2026 notwendig. 
 
Der Marktgemeinderat Kellmünz a. d. Iller hat in seiner Sitzung vom 30.10.2025 fol-
gende einheitliche Zuschussregelung beschlossen: 
 
Kleinkinder: 
Familien mit Kleinkindern bis zum vollendeten dritten Lebensjahr erhalten auf Antrag 
ab 01.01.2026 jährlich einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 12,00 €. Dabei ist 
es nicht relevant, ob Wegwerfwindeln oder Stoffwindeln zum Wickeln verwendet wer-
den. Bei der Antragstellung ist die Geburtsurkunde als Nachweis vorzulegen. 
 
Pflegedürftige: 
Pflegebedürftige Personen bzw. Familien mit pflegebedürftigen Personen, die nach-
weislich auf die Nutzung von Inkontinenzartikeln angewiesen sind bzw. bei denen 
aufgrund krankheitsbedingter Ursachen ein erhöhtes Restmüllaufkommen (z. B. 
durch häufige Verbandswechsel o. ä.) anfällt, erhalten ab 01.01.2026 auf Antrag 
jährlich einen monatlichen Müllgebührenzuschuss in Höhe von 12,00 €; dies ent-
spricht 144,00 €/Kalenderjahr. Die o. g. Angaben müssen auf dem Antragsformular 
ärztlich bestätigt werden. 
 
Die Zuschüsse werden nach Antragstellung auf das gewünschte Bankkonto überwie-
sen. Die Entsorgung des o. g. Mülls erfolgt über die Restmülltonne oder zusätzliche 
Restabfallsäcke, die ab dem 01.01.2026 über den Abfallwirtschaftsbetrieb des Land-
kreises Neu-Ulm bezogen werden können. 
 
Die Antragsformulare zur Auszahlung der Zuschüsse erhalten Sie ab Jahresbeginn 
2026 direkt im Rathaus Kellmünz oder auch per Download von der Gemeindehome-
page. Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich hierbei um einen freiwilligen Zu-
schuss der Marktgemeinde handelt. 
 
Bitte beachten Sie, dass die bisher ausgegebenen Windelsäcke und auch die 
blauen Abfallsäcke nur noch bis zum 31.12.2025 bei der Leerung der Restmüll-
tonne mit hinausgestellt werden dürfen. Ab dem 01.01.2026 werden die bisheri-
gen Säcke nicht mehr mitgenommen! 


